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§1 Zweck und Inhalt 
Mit dieser Ehrungsordnung soll den Vereinen und Kreisverbänden des Blasmusikverbandes Baden-

Württemberg e.V. (BVBW) sowie dem BVBW eigens die Möglichkeit gegeben werden, die 

ehrenamtliche Tätigkeit von Mitgliedern und Persönlichkeiten sowie von Vereinen und Institutionen 

zur vorbildlichen Förderung der Blas- und Spielleutemusik zu würdigen. Die vorbildliche Tätigkeit 

kann bemessen werden nach der Zeitdauer sowie nach der Ausübung eines Wahlamtes innerhalb 

der jeweiligen Vorstandsbereiche und Präsidien.  

Über die möglichen Ehrungen des BVBW hinaus können Ehrungen für Mitglieder und 

Persönlichkeiten sowie Vereinigungen nach den Ehrungsordnungen der BDMV (Bundesvereinigung 

Deutscher Musikverbände e.V.) sowie der CISM (internationaler Musikbund) beantragt und 

durchgeführt werden.  

Für Musikvereinigungen können des Weiteren Ehrungen von staatlicher Seite des Landes Baden-

Württemberg, die Conradin-Kreutzer-Tafel für mindestens 150-jähriges Vereinsbestehen, und des 

Bundes, die Pro-Musica-Plakette, für mindestens 100-jähriges Vereinsbestehen, beantragt werden. 

§2 Ehrungsarten und Bestimmungen 

Aktive Mitglieder in Vereinen und Verbänden 

Für die aktiven Mitglieder der Vereine und Verbände kann die Ehrennadel für aktive Tätigkeit als 
Ehrung verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung nach der Zeitdauer der jeweiligen aktiven 
Tätigkeit in den Vereinen und Verbänden des BVBW richtet.  

 

Ehrungsarten 

 Ehrennadel in Bronze für 10-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Gold mit Urkunde für 30-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 40-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Platin und Urkunde für 50-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Platin mit Diamant und Urkunde für 60-jährige aktive Tätigkeit  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant auf Bandspange und Urkunde für 70-jährige aktive 

Tätigkeit  
 Ehrennadel in Platin mit Diamant auf Bandspange und Urkunde für 75-jährige aktive 

Tätigkeit 

 

Regularien 

Antragsteller Verein 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 

 

Besondere Hinweise 

Ehrungen für aktive Tätigkeiten können nur erfolgen, wenn das Ausscheiden nicht länger als fünf 
Jahre zurückliegt.  

  



3 

 

Fördernde Mitglieder in Vereinen und Verbänden 

Für die fördernden bzw. passiven Mitglieder der Vereine und Verbände kann die Ehrennadel für 
fördernde Mitgliedschaft als Ehrung verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung nach der 
Zeitdauer der jeweiligen fördernden Mitgliedschaft in den Vereinen und Verbänden des BVBW 
richtet. 

 

Ehrungsarten 

 Ehrennadel in Bronze für 10-jährige fördernde Mitgliedschaft   

 Ehrennadel in Silber für 20-jährige fördernde Mitgliedschaft  

 Ehrennadel in Gold für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft  

 Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft 

 Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft 

 Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige fördernde Mitgliedschaft  

 Ehrennadel in Gold mit Diamant für 70-jährige fördernde Mitgliedschaft  

 

Regularien 

Antragsteller Verein 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 

 

Besondere Hinweise 

Ehrungen für fördernde Mitgliedschaften können nur erfolgen, wenn das Ausscheiden nicht länger 
als fünf Jahre zurückliegt. 

 

Gesamtmitgliedschaft in Vereinen und Verbänden 

Für die fördernden bzw. passiven Mitglieder der Vereine und Verbände die mindestens 30 Jahre 
aktive Mitglieder waren, kann die Ehrennadel für fördernde Mitgliedschaft mit einer zusätzlichen 
Urkunde über die Gesamtmitgliedschaft als Ehrung verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung 
nach der Zeitdauer der jeweiligen Gesamtmitgliedschaft in den Vereinen und Verbänden des BVBW 
richtet. 

  

Ehrungsarten 

 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 60-jährige fördernde Mitgliedschaft  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 70-jährige fördernde Mitgliedschaft  
 Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 75-jährige fördernde Mitgliedschaft 

 

Regularien 

Antragsteller Verein 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 

 

Besondere Hinweise 
Ehrungen für Gesamtmitgliedschaften können nur erfolgen, wenn das Ausscheiden nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegt. 
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Vorsitzende und Mitglieder des Vorstandes in Vereinen 

Für die Vorsitzenden und Mitglieder der Vereinsvorstandschaft kann   

 die Verdienstmedaille oder 
 die Verdienstnadel  

als Ehrung verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung nach der Zeitdauer der jeweiligen 
Funktionstätigkeit in den Vereinen des BVBW richtet.  

 

Die Verdienstmedaille ist für Vorstandsmitglieder im geschäftsführenden Vorstand eines Vereines 
vorgesehen, die gleichwertigen Funktionen wie Vorsitzender, stv. Vorsitzender, Geschäftsführer, 
Schriftführer, Kassier und Jugendleiter ausüben.  

 

Die Verdienstnadel soll Vorstandsmitgliedern und Funktionsträgern verliehen werden können, die 
nicht durch die Verdienstmedaille geehrt werden können. 

 

Ehrungsarten - für Vorstandsmitglieder 

 Verdienstmedaille in Bronze mit Urkunde für 10-jährige Tätigkeit  
 Verdienstmedaille in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit  
 Verdienstmedaille in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit  
 Verdienstmedaille in Gold mit Diamant und Urkunde für 25-jährige Tätigkeit  
 Verdienstmedaille in Gold mit 2 Diamanten und Urkunde für mehr als 30-jährige Tätigkeit  
 Verdienstmedaille in Platin mit Urkunde für mehr als 35-jährige Tätigkeit.  

 Verdienstmedaille in Platin mit Diamant und Urkunde für mehr als 40-jährige Tätigkeit.  
 Verdienstmedaille in Platin mit 2 Diamanten und Urkunde für mehr als 45-jährige 

Tätigkeit.  
 Verdienstmedaille in Platin mit 3 Diamanten und Urkunde für mehr als 50-jährige 

Tätigkeit. 

 

Ehrungsarten – für Vorstandsmitglieder im erweiterten Vorstandsbereich  

 Verdienstnadel in Bronze mit Urkunde für 10-jährige Tätigkeit  
 Verdienstnadel in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit  
 Verdienstnadel in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit  
 Verdienstnadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 25-jährige Tätigkeit und weiter alle 5 

Jahre bis 50 Jahre 

Regularien 

Antragsteller Verein 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 

 

Besondere Hinweise 

Dirigenten und Jugenddirigenten sollen für ihre Tätigkeiten mit der Dirigentennadel entsprechend 
dieser Ehrungsordnung geehrt werden.  

Die Ehrungen für die Verdienstmedaille und Verdienstnadel setzen voraus, dass nicht nur die 
Funktionsjahre erreicht worden sind, sondern auch eine aktive Mitgliedschaft im BVBW 
mindestens in den letzten fünf Jahren vorhanden ist. 
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Dirigenten und Stabführer in Vereinen und Verbänden 

Für die Dirigenten, Jugenddirigenten und Stabführer in den Kreisverbänden sowie in den Vereinen 
des BVBW kann die Dirigentennadel als Ehrung verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung nach 
der Zeitdauer der jeweiligen Dirigententätigkeit richtet.  

 

Ehrungsarten 

 Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde für 10-jährige Tätigkeit  
 Dirigentennadel in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit  
 Dirigentennadel in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit  
 Dirigentennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 25-jährige Tätigkeit und alle 

weiteren 5 Jahre bis 50.  

 

Regularien 

Antragsteller Verein, Kreis- oder Landesverband 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 

 

Besondere Hinweise  
Die Ehrung setzt voraus, dass nicht nur die Funktionsjahre erreicht worden sind, sondern auch eine 
aktive Mitgliedschaft im BVBW mindestens in den letzten fünf Jahren vorhanden ist. 

 

Vorsitzende und Mitglieder der Vorstandschaft in den Kreisverbänden, im 

Präsidium des BVBW sowie in den Vorstandschaften von BJBW, ABW und 

LBO 

Für die Vorsitzenden und Mitglieder der Vorstandschaft in den Kreisverbänden, im Präsidium des 
BVBW sowie in den Vorstandschaften von BJBW, ABW und LBO kann die Ehrenmedaille als Ehrung 
verliehen werden, die sich in ihrer Ausprägung nach der Zeitdauer der jeweiligen Tätigkeit in den 
Kreisverbänden bzw. des BVBW richtet. 

 

Ehrungsarten 

 Ehrenmedaille in Bronze mit Urkunde für 10-jährige Tätigkeit  
 Ehrenmedaille in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit  
 Ehrenmedaille in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit  
 Ehrenmedaille in Gold mit Diamant und Urkunde für 25-jährige Tätigkeit 
 Ehrenmedaille in Gold mit Diamant und Urkunde für mehr als 30-jährige Tätigkeit 

 

Regularien 
Antragsteller Kreis- oder Landesverband 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller 
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Erich-Ganzenmüller-Medaille (EGM) für Personen, Vereine, Verbände oder 

sonstige Institutionen  

Die Erich-Ganzenmüller-Medaille kann für besondere Verdienste um die Förderung der Blas- und 
Spielleutemusik oder für vorbildliche Tätigkeit um die Belange der Blas- und Spielleutemusik an 
Mitgliedern, Persönlichkeiten, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen verliehen werden. Die 
EGM soll zur Würdigung einer „Lebensleistung“ in der Musik verliehen werden.  

Die Verleihung der Erich-Ganzenmüller-Medaille ist in zwei Stufen möglich und kann damit an die 
Wertigkeit der vorzunehmenden Auszeichnung angepasst werden. 

 

Ehrungsarten  

 Erich-Ganzenmüller-Medaille in Bronze mit Urkunde  
 Erich-Ganzenmüller-Medaille in Silber mit Urkunde  
 Erich-Ganzenmüller-Medaille in Gold mit Urkunde  

 

Regularien 
Antragsteller Verein, Kreis- oder Landesverband 

Antragsentscheidung Präsidium 

Kostenträger Antragsteller (Bronze und Silber), 
BVBW (Gold)  

 

Die Verleihung an Personen aus den Mitgliedsvereinen und den Kreisverbänden sowie des 
Präsidiums des BVBW erfolgt nach folgender Maßgabe: 

 
EGM Vereine Kreisvorstandschaft / Präsidium 

Bronze Vorsitzender >= 25 Jahre 1. Vorsitzender Vorstandsmitgliede
r 

>= 25 Jahre Vorstandstätigkeit 

Aktive >= 60 Jahre aktive 
Mitgliedschaft 

    

Silber      Vorsitzender >= 25 Jahre 1.Vorsitzender (KV 
Vorsitzender) 

Gold Nur auf 
Sonderantrag 

  Nur auf 
Sonderantrag 

  

 

 

Besondere Hinweise  
Alle darüber hinausgehenden Ehrungsanträge zur EGM (Bronze, Silber, Gold) müssen über das 
BVBW Präsidium beantragt und begründet werden. Mindestens 3 Monate vor der Verleihung muss 
der Antrag dem Präsidium vorliegen.  

Das BVBW-Präsidium vergibt die EGM in Gold in der Regel 3-mal pro Jahr. Mindestens 3 Monate vor 
der Verleihung muss der Antrag dem Präsidium vorliegen.  

Die Verleihung der EGM in Gold muss durch einen Vertreter (Mitglied) des BVBW-Präsidiums 
erfolgen.  

Die Verleihung der Erich-Ganzenmüller-Medaille beinhaltet neben der Medaille auch eine 
Anstecknadel. 
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Ehrenmitgliedschaft  

für Mitglieder des Präsidiums im BVBW und des Landesvorstandes 

(Vorsitzende der Kreisverbände) sowie sonstige Personen 

Auf der Grundlage der Satzung des BVBW können Personen, die sich in besonderer Weise um den 
Blasmusikverband verdient gemacht haben, mit der Würde eines Ehrenmitglieds bedacht werden. 
Für die Bewertung der besonderen Verdienste sind strenge Maßstäbe anzulegen. Die 
Ehrenmitgliedschaft ist eine Auszeichnung.  

Für den Präsidenten und den Landesmusikdirektor im BVBW ist die Auszeichnung eines 
Ehrenpräsidenten bzw. Ehrenlandesmusikdirektors vorbehalten. 

 

Kriterien für die Vergabe  
Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft setzt allgemein voraus, dass die betreffende Person aus 
dem Amt (Präsidium/Landesvorstand) ausgeschieden ist. 

 Für die Mitglieder des BVBW-Präsidiums kann die Ehrenmitgliedschaft ausgesprochen 
werden, wenn das betreffende Mitglied eine Amtszeit im Präsidium von mindestens 10 
Jahren aufweisen kann.  

 Für die Mitglieder des Landesvorstandes (Vorsitzende und stellv. Vorsitzende der 
Kreisverbände) kann die Ehrenmitgliedschaft ausgesprochen werden, wenn das betreffende 
Mitglied eine Zugehörigkeit im Landesvorstand von mindestens 10 Jahren aufweisen kann.  

 Der Präsident des BVBW kann zum Ehrenpräsidenten ernannt werden, wenn eine Amtszeit 
im Präsidium von mindestens 10 Jahren erreicht wurde.  

 Der Landesmusikdirektor des BVBW kann zum Ehrenlandesmusikdirektor ernannt werden, 
wenn eine Amtszeit im Präsidium von mindestens 10 Jahren erreicht wurde. 

 

Regularien 
Antragsteller an das Präsidium  

Antragsentscheidung auf Vorschlag des Präsidiums durch den 
Landesvorstand 

Kostenträger BVBW 

 

Aberkennung einer Ehrenmitgliedschaft 
Die Ehrenmitgliedschaft kann aberkannt werden, wenn der Träger sich in einem außerordentlichen 
Maß verbandsschädigend verhalten hat. Die Aberkennung kann nur auf Vorschlag des Präsidiums 
erfolgen und muss vom Landesvorstand mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden. 
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§3 Antragsstellung und sonstige Regelungen 
Antragsfristen und Sonderregelungen  
Ehrungsanträge für Ehrungen des BVBW, der BDMV und der CISM sind durch den Antragsteller 
immer mindestens 8 Wochen vor dem Ehrungstermin bei der zugehörigen Geschäftsstelle des 
Kreisverbandes (für Antragsteller aus Vereinen) bzw. mindestens 6 Wochen vor dem 
Ehrungstermin bei der BVBW Geschäftsstelle (für Antragsteller aus Kreisverbänden) einzureichen.  
Abweichungen in der Antragsstellung sowie in der Vergabe von Ehrungen können ausschließlich nur 
vom BVBW-Präsidium beschlossen werden.  

 

Form der Einreichung  
Die Anträge müssen nach den jeweils gültigen Formularen bzw. der anzuwendenden Software der 
Verbände vollständig und sachlich richtig ausgefüllt, eingereicht werden. Die elektronische 
Übermittlung der Ehrungsanträge nach dem Standard der ComMusic-Software (Verein/Verband) 
ist für die Vereine an die Kreisverbände sowie auch für die Kreisverbände an den BVBW 
grundsätzlich verpflichtend.  

 

Sonstiges  
Bei der Antragstellung soll darauf geachtet werden, dass für eine Person keine Mehrfachehrungen 
zum gleichen Ehrungstermin vorgenommen werden.  
Die Festlegung der Kostensätze für die Aushändigung von Ehrungszeichen und Urkunden obliegt 
der BVBW-Geschäftsstelle und den jeweiligen Kreisverbänden. 


